
Keine 

Werbung. 

Diese Postkarte 

ist eine wichtige 

Information 

für Sie.

Wir bauen in Ihrer Nähe
an unseren Bahnanlagen.

<<Ansprache>>
<<Strasse>> <<Hausnummer>>
<<PLZ>> <<Ort>>



Für Fragen zum Lärm- und Erschütterungsschutz während der Bauarbeiten 
kontaktieren Sie bitte unseren Baulärmverantwortlichen unter 0202 373 
20343. Er steht Ihnen montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr zur  
Verfügung.

Damit Sie zukünftig keine unserer Bau-Aktivitäten verpassen, abonnieren 
Sie jetzt die kostenlose Infomail:
https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/hannover-wiesenweg-eue

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Projekte-KIB-Hannover@deutschebahn.com
Betreff: Bauprojekt EÜ Wiesenweg

Ihr Projektteam

Bauprojekt Eisenbahnbrücke Wiesenweg: 
Ankündigung von lärmintensiven Arbeiten

Sehr geehrte Anwohnende, 

im Rahmen der Erneuerung der Eisenbahnbrücke Wiesenweg in der 
Kühnsstraße arbeiten wir ab Freitag, 1. Mai, bis Donnerstag, 14. Mai 
2026, durchgehend tagsüber und auch nachts. In dieser Zeit werden wir 
die Hilfsbrücken einbauen. Es wird keine Einschränkungen im Bahnverkehr 
geben. 

Wir setzen alles daran, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so 
gering wie möglich zu halten und nutzen moderne, lärmgedämpfte Geräte 
und Maschinen. Dennoch können wir Beeinträchtigungen durch Lärm und 
Erschütterungen sowie Bauverkehr nicht gänzlich vermeiden. Dafür bitten 
wir um Verständnis.

Zur Sicherheit der Arbeitenden im Gleis setzen wir ein Automatisches 
Warnsystem (ATWS) ein. Das ATWS ist eine vorgeschriebene Sicherheits-
maßnahme und die Warnsignale entsprechen den gesetzlichen Vorgaben - 
dennoch sind sie sehr laut. 

Die Wege von und zur Baustelle sowie das gesamte Baufeld, auch wenn 
vermeintlich niemand oder nur wenige dort arbeiten, müssen aus Gründen 
der Unfallverhütung ausgeleuchtet sein. 
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Sie erhalten diese Information, weil Sie von Planungen oder 
Ausführungen von Bauprojekten der DB betroffen sind. 
Zudem sind wir vom Gesetzgeber bzw. den Aufsichts- oder 
Genehmigungsbehörden dazu verpflichtet, Sie zu informieren.


